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1. Art der baulichen Nutzung

Sondergebiete, die der Erholung dienen (gem. §10BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

Öffentliche Parkfläche

FußgängerbereichF + R

Straßenbegrenzungslinie

Firsthöhe als Höchstmaß

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß,

offene Bauweise: nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig  (SO 1 und SO 4)

0,3

II

OKFF EG

FH max.

ED

abweichende Bauweise: nur Hausgruppen bis zu einer
Gebäudelänge von 40m zulässig (SO 2 und SO 5)H

2. Maß der baulichen Nutzung

SO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens als Höchstmaß

abweichende Bauweise: nur Einzelhäuser zulässig (SO 3)E

II Zahl der Vollgeschosse zwingend

B-Plan Nr. I/ 26 „Hohenkirchen, Wangermeer- Halbinsel“
1 Dächer
In den festgesetzten Sondergebieten (SO) sind für die Hauptgebäude nur Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-
oder Pultdächer zulässig. Die Dachneigung muss bei eingeschossigen Gebäuden 32°- 48° betragen, bei
zweigeschossigen Gebäuden darf die Dachneigung auf mindestens 25° verringert werden. Gebäude mit
Pultdächern müssen eine Dachneigung von mindestens 5° aufweisen.
2 Einfriedungen
Auf allen Baugrundstücken sind Einfriedungen zwischen den Verkehrsflächen und den straßenseitigen
Baugrenzen als frei wachsende oder geschnittene Hecken aus standortgerechten, heimischen Gehölzen
bis zu einer maximalen Höhe von 80 cm zu gestalten. Metallbaustoffe, Mauerwerk und andere Baustoffe
sind lediglich für Toranlagen zulässig.
3 Kiesbeete
Der nicht überbaute Grundstücksstreifen, der zwischen der Straßenbegrenzungslinie der zur
Erschließung des Grundstücks dienenden Straße und der straßenzugewandten Baugrenze liegt, ist
gärtnerisch anzulegen, zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Eine Vollversiegelung der
Vorgartenbereiche sowie die flächige Gestaltung und Belegung mit Kies, Schotter oder ähnlichem
Steinmaterial ist nicht zulässig.

1 Art der baulichen Nutzung
Sondergebiete, die der Erholung dienen (gem. § 10 Abs. 4 BauNVO)
Innerhalb der Sondergebiete (SO1 und SO2) mit der Zweckbestimmung Ferienhausgebiet sind
Ferienhäuser, die einem zeitlich befristeten Erholungsaufenthalt eines überwiegend und auf Dauer
wechselnden Personenkreises dienen, allgemein zulässig.
Sondergebiet, das der Erholung dient (gem. § 10 Abs. 2 BauNVO)
Innerhalb des Sondergebietes SO3 mit der Zweckbestimmung Fremdenbeherbergung/ Freizeit und
Erholung sind Beherbergungsbetriebe und Ferienwohnungen, die der Versorgung der Sondergebiete
dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Räume für die Verwaltung und Vermietung der
Ferienhäuser zulässig. Anlagen für die Energetische Versorgung des Baugebietes sind allgemein
zulässig.
Sonstige Sondergebiete Ferienwohnen/ Dauerwohnen (gem. § 11 Abs. 2 BauNVO)
Innerhalb der Sondergebiete (SO4 und SO5) mit der Zweckbestimmung Ferienwohnen/ Dauerwohnen
sind Ferienhäuser, die einem zeitlich befristeten Erholungsaufenthalt eines überwiegend und auf Dauer
wechselnden Personenkreises dienen, sowie sonstige Wohnhäuser, die als Dauer- oder Zweitwohnsitz
dienen, allgemein zulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung
Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OKFFEG) darf höchstens 0,50 m über der
Oberkante der endausgebauten Erschließungsstraße, gemessen in der Fahrbahnmitte, bezogen auf die
Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, liegen. Die Grundlage ist der Deckenhöhenplan der
Erschließungsplanung.
Bei Gebäuden, die mit zwei Seiten an eine öffentliche Verkehrsfläche grenzen, gilt als straßenseitige
Gebäudeseite diejenige, welche am nächsten zum Haupteingang liegt.
Die maximale Firsthöhe (FH) der Gebäude darf im SO1 und im SO4 das Maß von 9,50 m und im SO2,
SO3 und SO5 das Maß von 10,50 m nicht überschreiten Als maximale Firsthöhe gilt das Maß zwischen
OKFFEG und dem höchsten Punkt der Dachhaut.

3 Anzahl der Wohnungen pro Gebäude
Im Sondergebiet SO1 ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB höchstens 1 Ferienwohnung je Ferienhaus
zulässig. Eine Doppelhaushälfte wird als Ferienhaus im Sinne eines Wohngebäudes angesehen. Je
volle 250 m² Grundstücksfläche ist die Errichtung maximal einer Ferienwohnung zulässig.
Im Sondergebiet SO2 ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB höchstens 1 Ferienwohnung je Ferienhaus im
Sinne eines Wohngebäudes zulässig. Eine Hausscheibe wird als Ferienhaus angesehen.
Im Sondergebiet SO3 sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB höchstens 3 Ferienwohnungen je Ferienhaus
im Sinne eines Wohngebäudes zulässig.
Im Sondergebiet SO4 ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB höchstens 1 Wohnung je Wohngebäude oder 1
Ferienwohnung je Ferienhaus zulässig. Eine Doppelhaushälfte wird als Ferienhaus oder Wohngebäude
angesehen. Je volle 250 m² Grundstücksfläche ist die Errichtung maximal eines Wohngebäudes oder
Ferienhauses zulässig.
Im Sondergebiet SO5 ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB höchstens 1 Ferienwohnung je Ferienhaus
oder eine Wohnung je Wohngebäude zulässig. Eine Hausscheibe wird als Wohngebäude/ Ferienhaus
angesehen.

4  Flächen für Stellplätze
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind im SO1, SO2, SO3 und SO5 Garagen und überdachte
Stellplätze unzulässig (§ 12 Abs.6 BauNVO).
Auf den Baugrundstücken im SO2 und SO5 sind Stellplätze gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB nur auf den
hierfür festgesetzten Flächen zulässig. Die Fläche für Stellplätze wird der Grundstücksfläche gemäß § 19
Abs. 3 BauNVO zugeordnet. Ausnahmsweise können Behindertenstellplätze außerhalb der
festgesetzten Flächen für Stellplätze zugelassen werden.

5 Private Grünflächen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Auf den nicht überbaubaren Ufer- und Böschungsbereichen (G1) ist die Entwicklung einer naturnahen
Ufervegetation mit Röhrichtpflanzen zuzulassen; eine Mahd ist nur alle zwei Jahre zulässig.
Die nicht überbaubaren Ufer- und Böschungsbereiche entlang der Grachten (G2) sind als Rasenfläche
anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Das Schnittgut ist zu entfernen.
Im Böschungsbereich und innerhalb eines 5 m breiten Streifens ab Böschungsoberkante
(Gewässerrandstreifen) ist die Verwendung von organischem und anorganischem Dünger sowie
Pestiziden unzulässig. Die Lagerung von organischem Material, z.B. Komposthaufen oder von
anorganischem Material ist verboten.

6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Die auf der Fläche vorhandenen Gehölze und Gewässer sind zu erhalten. Abgängige Gehölze sind,
soweit zur Sicherung des geschlossenen Gehölzbestandes notwendig, zu ersetzen.

7 Maßnahmen zum Artenschutz (gem. § 9 Abs. 1a und Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m.
          § 44 BNatSchG)
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen lichtempfindlicher Fledermäuse und nachtaktiver Insektenarten
sind Außenbeleuchtungen nur mit insektenfreundlichen und insektendichten, nach unten gerichteten
Lampengehäusen mit UV- freiem Licht zu versehen.
An neu errichteten Gebäuden ist je 7 m Gebäudelänge ein Fledermausstein in die Fassade bauseitig zu
integrieren. Diese Steine sind in Absprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde zu platzieren und
anzubringen.
Für den Entfall von Gehölzen mit Höhlungen werden Vogelnistkästen und Fledermauskästen an Bäumen
innerhalb des Plangebietes sowie außerhalb in einem Radius von 500 m in Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehörde angebracht.

8  Ableitung des Oberflächenwassers
Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser wird in einem Kanalsystem gesammelt und nach
entsprechender Vorbehandlung in die Grachten eingeleitet.

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung (NBauO) i. V. m. § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG),
jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde
Wangerland diesen Bebauungsplan Nr. I/26 "Hohenkirchen, Wangermeer - Halbinsel", bestehend aus
der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, den örtlichen Bauvorschriften,
Hinweisen und der Begründung, als Satzung beschlossen.
Wangerland, den .....................

......................................................
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung
Der Rat der Gemeinde Wangerland hat in seiner Sitzung am ……………………. dem Entwurf des
Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
……………………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans mit der
Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben
vom ……………………. bis einschließlich ……………………. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom ……………………. über die Planung unterrichtet und aufgefordert, bis zum
……………………. ihre Stellungnahme abzugeben.
Wangerland, den .....................

......................................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Wangerland hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2
BauGB den Bebauungsplan  Nr. I/26 "Hohenkirchen, Wangermeer - Halbinsel" und die
Begründung in seiner Sitzung am ………….………. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen.
Wangerland, den .....................

......................................................
Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans  Nr. I/26 "Hohenkirchen, Wangermeer - Halbinsel"
ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 7 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde Wangerland am
………….………. im Internet unter der Adresse www.wangerland.org und durch Aushang in den
Bekanntmachungskästen ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am
………….………. in Kraft getreten.
Wangerland, den .....................

......................................................
Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden des Bebauungsplanes  Nr. I/26 "Hohenkirchen,
Wangermeer - Halbinsel" ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.
Wangerland, den .....................

......................................................
BürgermeisterVerfahrensvermerke - BP  Nr. I/26 "Hohenkirchen, Wangermeer - Halbinsel“

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Wangerland hat in seiner Sitzung am ............. die Aufstellung des
Bebauungsplans  Nr. I/26 "Hohenkirchen, Wangermeer - Halbinsel" beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ……………………. ortsüblich bekannt gemacht
worden.
Wangerland, den .....................

......................................................
Bürgermeister

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
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Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des  Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (AZ ...........................
Stand vom 20.09.2021). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
Westerstede, den………………….

……………………………………………..
(Unterschrift)

Planverfasserin
Der Bebauungsplan  Nr. I/26 "Hohenkirchen, Wangermeer - Halbinsel" wurde ausgearbeitet von der
Niedersächsischen Landgesellschaft mbH, Geschäftsstelle Oldenburg, Gartenstraße 17,
26122 Oldenburg.
Oldenburg, den ................................

......................................................
i. A Dipl. Ing. Susanne Janzen

Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde am …………………….
ortsüblich bekannt gemacht. Der Vorentwurf des Bebauungsplans mit der Begründung und die
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom ……………………. bis
einschließlich ……………………. gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegen.
Mit Schreiben vom ……………………. wurde eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Aufforderung zur Äußerung im Hinblick auf den
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bis zum
……………………. durchgeführt.
Wangerland, den .....................

......................................................
Bürgermeister

Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können
u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen
und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14
Abs. des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Friesland, sowie dem Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege, Referat Archäologie-Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg,
unverzüglich gemeldet werden.
Ablagerungen
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist
unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Friesland zu benachrichtigen.
Erkundigungspflicht
Die Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser, Abwasser,
Richtfunklinien) ist den jeweiligen Bestandsplänen der zuständigen Versorgungsunternehmen zu
entnehmen; die notwendigen Schutzvorkehrungen und Nutzungsbeschränkungen sind zu beachten. Vor
Beginn der Bauausführung sind mit den jeweiligen Leitungsträgern die erforderlichen
Abstimmungsgespräche zu führen und der Beginn der Bauausführung zu koordinieren.

M

Verkehrsberuhigter Bereich

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen
(s. textliche Festsetzung Nr. 7)

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

8. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines
Baugebiets

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

5. Grünfläche

private Grünfläche
(s. textliche Festsetzung Nr. 5)

ST

Sammelplatz für Mülltonnen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

zu erhaltender Baum

Planungsgrundlagen
Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert
worden ist.
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBI. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert
worden ist.
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juni 2021
(BGBl. I S. 1802).
Es gilt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012, 46), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. September
2022 (Nds. GVBl. S. 578)
Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, DIN- Vorschriften u.a.)
können bei der Gemeinde Hohenkirchen im Rathaus eingesehen werden.

Gemeinde Wangerland
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Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen und
Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 Abs. 3  NBauO

Phase:              VORENTWURF
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Planzeichnung

Planzeichenerklärung  ( gemäß PlanzV 1990 )

Örtliche Bauvorschriften   (§ 84 NBauO)

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
              Vermessungs- und Katasterverwaltung
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